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www.wald-und-holz.nrw.de www.wald-und-holz.nrw.de 
→ „Jagd“ → „Informationssammlung Jagd“→ „Jagd“ → „Informationssammlung Jagd“
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www.jagdlupe.dewww.jagdlupe.de
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Jagd und Alkohol
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Blutalkoholkonzentration (BAK)Blutalkoholkonzentration (BAK)
nach der Widmark´schen Formel – 1/3nach der Widmark´schen Formel – 1/3

● http://de.wikipedia.org/wiki/Blutalkoholkonzentrati on

● Widmark´sche Formel: reiner Alkohol in g geteilt durch das 
reduzierte Körpergewicht in kg.

● Flüssigkeit in ml x Alkohol in Vol% x 0.81
------------------------------------------------------ = BAK in ‰
Körpergewicht x 0,7 Mann (oder x 0,6 Frau)

● http://jura-companion.de/promillerechner-alkoholrechner-
blutalkohokonzentration-bak.html

● BAK in Gramm pro Kilogramm (g/kg) oder in Gramm pro Liter 
(g/l) in Promille (‰): 1 Promille gleich der Menge von 0,943 g 
an reinem Alkohol pro 1 Liter (1‰ = 0,943 g/l).

02.03.2015 www.röhr.de Folie Nr. 8

Blutalkoholkonzentration (BAK)Blutalkoholkonzentration (BAK)
nach der Widmark´schen Formel – 2/3nach der Widmark´schen Formel – 2/3

● Beispiel: 1,5 l Bier / 80 kg Mann

● 1.5 l Bier mit einem Alkoholgehalt von 5 Vol. % ergibt: 1.500 
ml x 0.05 (%) = 75 ml reiner Alkohol.

● Reine Alkohol in Volumen wird in Gramm umgerechnet (1 ml  = 
0.81 g): 75 ml x 0.81 = 60.75 g reiner Alkohol.

● BAK bezieht sich auf die Gesamtflüssigkeit im Körper (bei 
Männern beträgt der Wasseranteil im Körper 70%, bei Frauen 
60%). Das reduzierte Körpergewicht errechnet sich aus echten 
Körpergewicht bei Männern multipliziert mit 0.7, bei Frauen mit 
0.6 : 80 kg x 0,7 = 56 kg reduziertes Gewicht.

● Ergebnis: 60.75 g Alkohol / 63 kg = 1,08 Promille (BAK).
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Blutalkoholkonzentration (BAK)Blutalkoholkonzentration (BAK)
nach der Widmark´schen Formel – 3/3nach der Widmark´schen Formel – 3/3

● www.abv-gmbh.com/alkohol-am-steuer.html

● Durchschnittlicher Alkoholgehalt verschiedener Getränkearten: 
Bier 5%, Starkbier 7%, Leichter Wein 8%, Schwerer Wein 13%, 
Sekt 10%, Portwein 20%, Korn 35%, Weinbrand 38%, 
Whisky/Wodka 43%, Rum 40-80%.

● Die davon am häufigsten getrunkenen Alkoholika (Bier, leichter 
Wein, Sekt, Korn) enthalten jeweils etwa 8 Gramm reinen 
Alkohols in einem Standardglas: Bier zu 0,2 l, Wein zu 0,1 l, 
Sekt zu 0,1 l, Schnaps zu 0,02 l.
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Blutalkoholkonzentration (BAK)Blutalkoholkonzentration (BAK)
und Atemalkoholkonzentration (AAK)und Atemalkoholkonzentration (AAK)

● § 24a I Straßenverkehrsgesetz (0,5 Promille-Grenze):
Ordnungswidrig handelt, wer im Straßenverkehr ein 
Kraftfahrzeug führt, obwohl er 0,25 mg/l oder mehr Alkohol in 
der Atemluft oder 0,5 Promille oder mehr Alkohol im Blut oder 
eine Alkoholmenge im Körper hat, die zu einer solchen Atem- 
oder Blutalkoholkonzentration führt.

● Verhältnis AAK / BAK: 
Trotz des Umrechnungsfaktors von 1:2000 in § 24a I StVG (0,25 
mg/l AAK bzw. 0,5 Promille BAK) ist eine direkte 
Konvertierbarkeit der Werte allgemein ausgeschlossen (BGH, 
Beschluss vom 03.04.2001, 4 StR 507/00).



  

 

02.03.2015 www.röhr.de Folie Nr. 11

BVerwG, U. v. 22.10.2014,BVerwG, U. v. 22.10.2014,
6 C 30.13 – 1/56 C 30.13 – 1/5

● Keine waffenrechtliche Zuverlässigkeit bei AAK v. 0,4.

● Jäger fuhr mit Pkw von seinem Haus zu einem nahegelegenen 
Wald zur Jagd, nachdem er zuvor 2 Gläser Rotwein (0,5 l) und 1 
Glas Wodka (30 ml) getrunken hatte. 

● Von einem Hochsitz aus erlegte er einen Rehbock mit einem 
Schuss. 

● Auf der Rückfahrt wurde er von der Polizei angehalten; vor Ort 
0,47 mg/l Atemluftalkoholkonzentration (AAK), späterer auf der 
Wache 0,39 mg/l (AAK).

● Ein BAK-Test wurde nicht gemacht („umgerechnet“ ca. 0,8 ‰).
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BVerwG, U. v. 22.10.2014,BVerwG, U. v. 22.10.2014,
6 C 30.13 – 2/56 C 30.13 – 2/5

● Amtlicher Leitsatz: 
Vorsichtig und sachgemäß im Sinne des § 5 I Nr. 2 b WaffG 
geht mit Waffen nur um, wer sie in nüchternem Zustand 
gebraucht und so sicher sein kann, keine alkoholbedingten 
Ausfallerscheinungen zu erleiden, die zur Gefährdung Dritter 
führen können.
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BVerwG, U. v. 22.10.2014,BVerwG, U. v. 22.10.2014,
6 C 30.13 – 3/56 C 30.13 – 3/5

● Urteilsgründe: 
Bei der vom Kläger konsumierten Alkoholmenge waren 
alkoholbedingte Ausfallerscheinungen jedenfalls nicht 
hinreichend sicher ausgeschlossen. Diese war vielmehr geeignet, 
die Reaktionsgeschwindigkeit sowie die Wahrnehmungs-
fähigkeit zu mindern und enthemmend zu wirken. 

● Ob und gegebenenfalls in welchem Umfang bei dem Kläger im 
konkreten Fall alkoholbedingte Ausfallerscheinungen 
aufgetreten sind, ist unerheblich. 

● Unvorsichtig und unsachgemäß ist der Gebrauch von 
Schusswaffen bereits dann, wenn ein Waffenbesitzer hierbei das 
Risiko solcher Ausfallerscheinungen eingegangen ist.
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BVerwG, U. v. 22.10.2014,BVerwG, U. v. 22.10.2014,
6 C 30.13 – 4/56 C 30.13 – 4/5

● Die waffenrechtliche Zuverlässigkeit setzt die Fähigkeit und die 
Bereitschaft voraus, Risiken mit dem Potential der Schädigung 
Dritter strikt zu vermeiden, zumal wenn dies problemlos möglich 
ist. Der Kläger hat sich trotz dieser offenkundigen Risiken vom 
Schusswaffengebrauch nicht abhalten lassen.

● Wer das Risiko alkoholbedingt geminderter 
Reaktionsgeschwindigkeit und Wahrnehmungsfähigkeit oder 
alkoholbedingter Enthemmung auch nur in einem Fall des 
Schusswaffengebrauchs in Kauf genommen hat, verdient das 
Vertrauen nicht länger, dass er mit Waffen und Munition 
jederzeit und in jeder Hinsicht ordnungsgemäß umgehen wird.
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BVerwG, U. v. 22.10.2014,BVerwG, U. v. 22.10.2014,
6 C 30.13 – 5/56 C 30.13 – 5/5

● So ähnlich schon:
VG Köln, Beschluss vom 21.07.2010, 20 L 675/10: 

● Beim Waffengebrauch mit 0,35 AAK („umgerechnet“ ca. 0,7 
Promille BAK) ist bereits Unzuverlässigkeit nach § 5 WaffG 
(„...nicht vorsichtig oder sachgemäß umgehen...“) gegeben. 

● Eine daraus resultierende Gefahr für Dritte wird nicht schon 
dadurch ausgeschlossen, dass der Betreffende in der Lage war, 
dem erlegten Stück Wild einen sauberen Blattschuss anzutragen.
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VG Gera, B. v. 28.04.2014, VG Gera, B. v. 28.04.2014, 
2 E 284/14 Ge – 1/102 E 284/14 Ge – 1/10

● Keine waffenrechtliche Zuverlässigkeit bei 1,39 Promille 
BAK im Straßenverkehr (selbst ohne Waffengebrauch).

● Der Jäger als Inhaber der Firma „Waffen und Angel Meyer“ und 
einer Waffenhandelserlaubnis fuhr alkoholisiert mit 1,39 
Promille Blutalkoholkonzentration (BAK) und zu schnell ein 
Auto, in welchem er eine Jagdwaffe mitführte. 

● Allein die Alkoholfahrt / Straftat wurde mittels rechtskräftigem 
Strafbefehl (gemäß § 316 Abs. 1, §§ 69, 69a StGB) mit 40 
Tagessätzen Geldstrafe nebst befristetem Fahrverbot geahndet.



  

 

02.03.2015 www.röhr.de Folie Nr. 17

VG Gera, B. v. 28.04.2014, VG Gera, B. v. 28.04.2014, 
2 E 284/14 Ge – 2/102 E 284/14 Ge – 2/10

● Der Jäger habe sich mit einem Jagdvorsteher der 
Jagdgenossenschaft um 20 Uhr in Gaststätte verabredet, um über 
einen Wildschaden zu reden. Weil er geplant hatte, nach der 
Besprechung anzusitzen, habe er seine Jagdwaffe mitgeführt. 
Die Waffe habe er „nicht schussbereit“ in einem Futteral 
verpackt im Fahrzeug verwahrt. Dabei habe man die Waffe von 
außen nicht erkennen können. Ferner habe er das Schloss der 
Büchse entfernt und mit in die Gaststätte genommen. 

● In der Gaststätte sei er spontan verblieben und habe dort 
Alkoholika bis ca. 22.30 Uhr konsumiert. Aufgrund des 
Alkoholkonsums habe er sich entschlossen, nicht mehr zur Jagd 
zu gehen, er habe vielmehr im Fahrzeug übernachten wollen.
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VG Gera, B. v. 28.04.2014, VG Gera, B. v. 28.04.2014, 
2 E 284/14 Ge – 3/102 E 284/14 Ge – 3/10

● Gegen 1.15 Uhr sei er jedoch aufgewacht, weil er gefroren habe. 
Er habe sich daher spontan entschlossen, nach Hause zu fahren, 
und sei dann von der Polizei angehalten worden. Den Strafbefehl 
wegen der Alkoholfahrt habe er akzeptiert.

● Entgegen der Auffassung der Behörde sei er berechtigt gewesen, 
nach § 12 III Nr. 3 des WaffG die Waffe „nicht schussbereit“ zur 
Gaststätte zu transportieren, weil er geplant habe, im Anschluss 
an die Besprechung die Jagd auszuüben (Egal, da „Alk“-Fahrt). 

● Der Antragsteller sei ferner berechtigt gewesen, die Waffe 
während des Gaststättenaufenthaltes im Fahrzeug zu verwahren, 
da die Waffe nicht länger als 2 ½ Stunden im Fahrzeug 
unbeobachtet verwahrt worden sei (Egal, da „Alk“-Fahrt).
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VG Gera, B. v. 28.04.2014, VG Gera, B. v. 28.04.2014, 
2 E 284/14 Ge – 4/102 E 284/14 Ge – 4/10

● Der Antragsteller habe sich nach dem Alkoholgenuss 
entschlossen, die Jagd nicht auszuüben und im Fahrzeug zu 
schlafen. Dies zeige, dass er die Waffen sorgfältig verwahre und 
nicht das Risiko eingehe, unter Alkoholeinfluss die Jagd 
auszuüben. (Laut Gericht: Selbstverständlichkeit.)

● Er habe das Schloss der Waffe entfernt, bevor er die Gaststätte 
betreten habe. Er habe die Polizeibeamten auf die Existenz der 
Waffe im Fahrzeug hingewiesen. Die Behörde dürfe nicht 
ausblenden, dass der Widerrufsbescheid die Vernichtung seiner 
wirtschaftlichen Existenz bedeute.  (Laut Gericht: Verhindert 
nicht die Unzuverlässigkeit.)
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VG Gera, B. v. 28.04.2014, VG Gera, B. v. 28.04.2014, 
2 E 284/14 Ge – 5/102 E 284/14 Ge – 5/10

● Beschluss- bzw. Entscheidungsgründe:
Zwar enthält § 5 WaffG (Zuverlässigkeitsregelungen) keine 
ausdrücklichen Vorschriften in Bezug auf Alkoholgenuss.

● Jedoch hat das Gericht keinen Zweifel, dass (allein) das 
Mitführen einer Waffe bei einer Autofahrt mit einer BAK, die 
deutlich im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit liegt, eine 
Unzuverlässigkeit nach WaffG begründen kann. 

● Insoweit wurde im Straßenverkehrs durch § 24a StVG festgelegt, 
dass ab einer Alkoholmenge von 0,25 mg/l AAK oder 0,5 
Promille BAK nicht mehr ausreichend sicher ein Kraftfahrzeug 
geführt werden kann.



  

 

02.03.2015 www.röhr.de Folie Nr. 21

VG Gera, B. v. 28.04.2014, VG Gera, B. v. 28.04.2014, 
2 E 284/14 Ge – 6/102 E 284/14 Ge – 6/10

● Ferner ist zu bedenken, dass typischerweise bereits ab 0,3 
Promille BAK erste Beeinträchtigungen wie Einschränkungen 
des Sehfeldes und Probleme bei der Entfernungseinschätzung, ab 
0,5 Promille BAK ein deutliches Nachlassen der Reaktions-
fähigkeit und ab 0,8 Promille BAK erste Gleichgewichts-
störungen, eine Einengung des Gesichtsfeldes (Tunnelblick) und 
eine deutliche Enthemmung zu verzeichnen sind (www.bads.de). 

● Dies legt die Annahme nahe, dass Personen, die mit 1,39 
Promille BAK Auto fahren, mit Waffen und Munition nicht 
vorsichtig oder sachgerecht umgehen.
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VG Gera, B. v. 28.04.2014, VG Gera, B. v. 28.04.2014, 
2 E 284/14 Ge – 7/102 E 284/14 Ge – 7/10

● Der Berücksichtigung von Alkoholgenuss im Rahmen des § 5 
WaffG („Zuverlässigkeit“) steht auch nicht entgegen, dass das 
Waffenrecht Alkohol lediglich in § 6 I Nr. 2 WaffG 
(„Persönliche Eignung“) erwähnt („ ... abhängig von Alkohol 
oder anderen berauschenden Mitteln, psychisch krank oder 
debil ...“).

● Daraus, dass § 6 WaffG im Rahmen der Regelung der 
persönlichen Eignung Alkoholabhängigkeit ausdrücklich 
erwähnt, kann nicht der Schluss gezogen werden, damit liege 
eine abschließende Regelung vor, die es quasi verbiete, im 
Rahmen von § 5 WaffG auch Alkoholkonsum zu berück-
sichtigen. 
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VG Gera, B. v. 28.04.2014, VG Gera, B. v. 28.04.2014, 
2 E 284/14 Ge – 8/102 E 284/14 Ge – 8/10

● §§ 5 und 6 WaffG betreffen unterschiedliche Regelungs-
bereiche. Zwar ergibt sich eine gewisse Überschneidung.

● Dies hindert eine Berücksichtigung einer Alkoholisierung im 
Rahmen von § 5 I Nr. 2 b WaffG jedoch nicht, wenn zu der 
Alkoholisierung weitere Tatsachen hinzutreten, die zusammen 
mit der Alkoholisierung ein spezifisch waffenrechtlich 
bedenkliches Verhalten ergeben (...). 

● Dieser Umstand liegt hier in der nächtlichen Autofahrt unter 
erheblicher Alkoholisierung. 

● Der waffenrechtliche Bezug folgt aus dem Mitführen der 
Schusswaffe.
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VG Gera, B. v. 28.04.2014, VG Gera, B. v. 28.04.2014, 
2 E 284/14 Ge – 9/102 E 284/14 Ge – 9/10

● Ein Jäger, der, obwohl er eine Schusswaffe mit sich führt, sich 
dazu verleiten lässt, in erheblichem Maße Alkohol zu 
konsumieren, besitzt nicht die erforderliche Zuverlässigkeit im 
Sinne des § 5 I Nr. 2 b WaffG.

● Die prognostische Annahme der Unzuverlässigkeit erfordert 
nicht die Feststellung der konkreten Gefahr, dass sich das in 
Rede stehende "Versagen" des Antragstellers wiederholt.
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VG Gera, B. v. 28.04.2014, VG Gera, B. v. 28.04.2014, 
2 E 284/14 Ge – 10/102 E 284/14 Ge – 10/10

● Angesichts des möglichen Schadens bei Nichtbewährung und 
des präventiven ordnungsrechtlichen Charakters der Forderung 
nach einer besonderen Zuverlässigkeit für den Erwerb und 
Besitz erlaubnispflichtiger Waffen und Munition genügt es viel-
mehr, dass bei verständiger Würdigung aller Umstände eine 
gewisse Wahrscheinlichkeit für eine nicht ordnungsgemäße 
Ausübung des erlaubnispflichtigen Umgangs mit Waffen ver-
bleibt (vgl.: OVG Münster, B. v. 28.02.2013, 20 A 2430/11 
(Revision hierzu: BVerwG, U. v. 22.10.2014, 6 C 30.13; siehe 
oben ab Folie Nr. 11 ff) unter Berufung auf BVerwG, B. v. 
02.11.1994, 1 B 215.93, und v. 12.10.1998, 1 B 245.97, 
Buchholz 402.5, WaffG Nr. 83).

02.03.2015 www.röhr.de Folie Nr. 26

Jagdpachtverträge
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§ 11 Bundesjagdgesetz§ 11 Bundesjagdgesetz
(Auszug)(Auszug)

● Exkurs: § 11 Bundesjagdgesetz (Jagdpacht):
Absatz 4: 
Der Jagdpachtvertrag ist schriftlich abzuschließen. (...)

● Absatz 5: 
Pächter darf nur sein, wer einen Jahresjagdschein besitzt und 
schon vorher einen solchen während dreier Jahre in Deutschland 
besessen hat. (...)

● Absatz 6: 
Ein Jagdpachtvertrag, der bei seinem Abschluss den 
Vorschriften (...) des Absatzes 4 Satz 1 oder des Absatzes 5 nicht 
entspricht, ist nichtig.
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§ 13 Bundesjagdgesetz§ 13 Bundesjagdgesetz

● Exkurs: 
§ 13 Bundesjagdgesetz (Erlöschen des Jagdpachtvertrages):
Der Jagdpachtvertrag erlischt, wenn dem Pächter der Jagdschein 
unanfechtbar entzogen worden ist. Er erlischt auch dann, wenn 
die Gültigkeitsdauer des Jagdscheines abgelaufen ist und 
entweder die zuständige Behörde die Erteilung eines neuen 
Jagdscheines unanfechtbar abgelehnt hat oder der Pächter die 
Voraussetzungen für die Erteilung eines neuen Jagdscheines 
nicht fristgemäß erfüllt. Der Pächter hat dem Verpächter den aus 
der Beendigung des Pachtvertrages entstehenden Schaden zu 
ersetzen, wenn ihn ein Verschulden trifft.
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OLG Düsseldorf, U. v. 24.07.2014, OLG Düsseldorf, U. v. 24.07.2014, 
I-9 U 105/13 – 1/4I-9 U 105/13 – 1/4

● Nichtiger Jagdpachtvertrag wegen ungenauer 
Flächenangaben oder verspäteter Jagdscheinverlängerung.

● Zum notwendigen Mindestinhalt eines Jagdpachtvertrags gehört 
die eindeutige Bezeichnung des Jagdpachtgegenstands, das heißt 
des Gebiets, für das das Jagdausübungsrecht übertragen wird.

● Eine eindeutige Bezeichnung des Jagdpachtgegenstands liegt 
jedenfalls dann vor, wenn alle Flurstücke, die der 
Jagdpachtgegenstand umfasst, im Einzelnen genau angegeben 
werden oder wenn auf eine Karte, aus der die Umgrenzung des 
Pachtgegenstands unzweifelhaft ersichtlich ist, eindeutig Bezug 
genommen wird.
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OLG Düsseldorf, U. v. 24.07.2014, OLG Düsseldorf, U. v. 24.07.2014, 
I-9 U 105/13 – 2/4I-9 U 105/13 – 2/4

● Wird der Pachtgegenstand im Jagdpachtvertrag lediglich mit der 
"gesamten Jagdnutzung auf dem zum Eigenjagdbezirk C. 
(Revier T.) gehörigen Grundstücke" beschrieben, ist der Vertrag 
mangels eindeutiger Bezeichnung des Pachtgegenstands nichtig 
(vgl.: § 11 IV S. 1 und VI S. 1 BJagdG). Das gilt auch dann, 
wenn für die Parteien bei Vertragsschluss klar war, welche 
Liegenschaften diesen Jagdbezirk umfassen.

● So auch: OLG Koblenz, B. v. 11.02.2014, 3 U 939/13.

● Ähnlich für (langfristig vereinbarte) Landpachtverträge: 
OLG Hamm, U. v. 13.03.2014, 10 U 92/13, und U. v. 
10.04.2014, 10 U 112/13 (nach § 585a BGB dann stattdessen auf 
unbestimmte Zeit und nach § 594a BGB normal kündbar).



  

 

02.03.2015 www.röhr.de Folie Nr. 31

OLG Düsseldorf, U. v. 24.07.2014, OLG Düsseldorf, U. v. 24.07.2014, 
I-9 U 105/13 – 3/4I-9 U 105/13 – 3/4

● Nach § 13 Satz 2 2. Alternative BJagdG erlischt der 
Jagdpachtvertrag (darüber hinaus auch), wenn die 
Gültigkeitsdauer des Jagdscheines abgelaufen ist und der Pächter 
die Voraussetzungen für die Erteilung eines neuen Jagdscheines 
nicht fristgemäß erfüllt. 

● Die Erteilung des Jagdscheins setzt voraus, dass der 
Jagdscheininhaber bei der zuständigen Behörde einen Antrag auf 
Erteilung oder Verlängerung des Jagdscheins gestellt, das 
Bestehen einer ausreichenden Jagdhaftpflichtversicherung 
nachgewiesen und die Verwaltungsgebühren sowie 
gegebenenfalls die Jagdabgabe gezahlt hat.
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OLG Düsseldorf, U. v. 24.07.2014, OLG Düsseldorf, U. v. 24.07.2014, 
I-9 U 105/13 – 4/4I-9 U 105/13 – 4/4

● Fristgemäße Erfüllung bedeutet, dass der Pächter die 
Voraussetzungen für die Erteilung des neuen Jagdscheins bis 
zum Ablauf der Gültigkeitsdauer des bisherigen Jagdscheins 
geschaffen haben muss. 

● Eine (weitere) Fristsetzung durch die Jagdbehörde sieht weder 
BJagdG noch das nordrhein-westfälische Landesrecht vor.
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OLG Celle, U. v. 04.06.2014,OLG Celle, U. v. 04.06.2014,
7 U 202/13 – 1/57 U 202/13 – 1/5

● Leitsätze: Ist zwischen den Mitpächtern eines 
Jagdpachtvertrages das Verhältnis so zerrüttet, dass sich die 
Pächtergemeinschaft in einer Blockadesituation befindet, die zu 
einer Handlungsunfähigkeit der Jagdgemeinschaft führt, sind 
auch Verpächterrechte - nämlich die ordnungsgemäße Bejagung 
des Jagdbezirks - verletzt.

● Dieses rechtfertigt - soweit sich der einzelne Mitpächter das 
Zerwürfnis der Pächtergemeinschaft zurechnen lassen muss - 
eine fristlose Kündigung des betreffenden Jagdpachtvertrages, 
denn der Verpächter muss die Besorgnis hegen, dass mit einer 
waidmännischen Grundsätzen entsprechenden Ausübung des 
Jagdpachtrechts nicht mehr zu rechnen ist.
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OLG Celle, U. v. 04.06.2014,OLG Celle, U. v. 04.06.2014,
7 U 202/13 – 2/57 U 202/13 – 2/5

● Die außerordentliche Kündigung gem. § 581 II BGB i. V. m. § 
543 I BGB ist – nach Abmahnung – wirksam. 

● Exkurs: § 581 II BGB: Auf den Pachtvertrag mit Ausnahme des 
Landpachtvertrags sind, soweit sich nicht aus den §§ 582 bis 
584b etwas anderes ergibt, die Vorschriften über den Mietvertrag 
entsprechend anzuwenden.

● Exkurs: § 543 I u. III BGB: Jede Vertragspartei kann das 
Mietverhältnis aus wichtigem Grund außerordentlich fristlos 
kündigen. (…) Besteht der wichtige Grund in der Verletzung 
einer Pflicht aus dem Mietvertrag, so ist die Kündigung erst nach 
erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten angemessenen 
Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zulässig.
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OLG Celle, U. v. 04.06.2014,OLG Celle, U. v. 04.06.2014,
7 U 202/13 – 3/57 U 202/13 – 3/5

● Zunächst ist der Senat angesichts des vorgelegten 
Schriftverkehrs davon überzeugt, dass das zwischen dem Kläger 
einerseits und den weiteren Mitpächtern andererseits bestehende 
Verhältnis unheilbar zerrüttet ist.

● Aufgrund dieser Umstände ist davon auszugehen, dass sich die 
Pächtergemeinschaft aufgrund der nicht mehr vorhandenen 
Kommunikationsfähigkeit und -bereitschaft in einer 
Blockadesituation befindet, aufgrund derer letztlich von einer 
Handlungsunfähigkeit der Jagdgemeinschaft auszugehen ist. 
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OLG Celle, U. v. 04.06.2014,OLG Celle, U. v. 04.06.2014,
7 U 202/13 – 4/57 U 202/13 – 4/5

● Durch diese Blockadesituation ist aus Sicht der Beklagten eine 
Beeinträchtigung des Jagdpachtvertragsverhältnisses infolge 
nicht ordnungsgemäßer Jagdausübung zu befürchten. Die 
Jagdausübung umfasst die Wahrnehmung der in § 1 Abs. 4 und 5 
BJagdG geregelten Befugnisse. Dem Recht zur Jagdausübung 
korrespondiert eine Pflicht zur ordnungsgemäßen Jagdausübung 
in den zulässigen Grenzen, die dem Jagdausübungsberechtigten 
sowohl als privatrechtliche Pflicht gegenüber dem Verpächter 
wie auch als öffentlich-rechtliche Pflicht obliegt, deren 
Nichterfüllung der Jagdbehörde nach Maßgabe der landes-
rechtlichen Vorschriften Anlass geben kann, von Amts wegen 
für eine unterbliebene Bejagung zu sorgen (OLG Koblenz, 
Beschluss vom 17.02.1992 - 7 W 52/92, JE III Nr. 76, S. 20). 



  

 

02.03.2015 www.röhr.de Folie Nr. 37

OLG Celle, U. v. 04.06.2014,OLG Celle, U. v. 04.06.2014,
7 U 202/13 – 5/57 U 202/13 – 5/5

● Unter mehreren Mitpächtern ist daher eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit erforderlich, denn sie sind Gläubiger einer 
unteilbaren Leistung, bei der die Ausübung ihrer Rechte und 
Pflichten wie Jagd, Hege und Pflege des Wildes ein ständig 
einvernehmliches Handeln unabdingbar erscheinen lässt 
(Landgericht Bonn, Urteil vom 08.11.1977, Az: 1 O 170/77, JE 
III Nr. 64, Leitsatz). Zu einer solchen Zusammenarbeit ist die 
Pächtergemeinschaft - unter Zugrundelegung der Vorkommnisse 
in dem Jahr 2011 - offensichtlich nicht in der Lage. So wurden 
Anfang 2011 Abschusspläne und Listen nicht fristgerecht erstellt 
bzw. eingereicht. Versammlungen wurden ohne Verständigung 
untereinander einberufen, bzw. abgesagt. Das Gesellschafts-
verhältnis wurde seitens div. Mitpächter fristlos gekündigt. 
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OLG Celle, U. v. 20.08.2014,OLG Celle, U. v. 20.08.2014,
7 U 38/14 – 1/97 U 38/14 – 1/9

● Leitsätze: 
Gesellschaften sind nicht jagdpachtfähig gemäß § 11 V BJagdG; 
das gilt auch für Gesellschaften bürgerlichen Rechts. Im 
Außenverhältnis zur Jagdgenossenschaft erhält der einzelne 
Mitpächter als Gesamtgläubiger (§ 428 BGB) das 
Jagdausübungsrecht übertragen.

● Eine Auflösung oder eine Kündigung der zwischen den Mit-
pächtern bestehenden BGB-Gesellschaft lässt deshalb das 
Außenverhältnis zwischen den einzelnen Mitpächtern und der 
Jagdgenossenschaft unberührt.
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OLG Celle, U. v. 20.08.2014,OLG Celle, U. v. 20.08.2014,
7 U 38/14 – 2/97 U 38/14 – 2/9

● Leitsätze (weitere): 
Verlässt ein Mitpächter die bestehende Gesellschaft oder wird er 
wirksam aus der Gesellschaft ausgeschlossen, bleibt er nicht nur 
Mitpächter und nach außen jagdausübungsberechtigt, sondern 
auch Mitglied der Mitpächtergemeinschaft nach § 741 BGB.

● Eine konkludente Fortbestandsklausel als Voraussetzung für 
einen Gesellschafterausschluss nach § 737 BGB kann bei einer 
konkludent geschlossenen BGB-Gesellschaft unter 
Jagdmitpächtern nur für den Fall des Ausscheidens bzw. des 
Todes eines Mitpächters gemäß §§ 13, 13a BJagdG 
angenommen werden.
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OLG Celle, U. v. 20.08.2014,OLG Celle, U. v. 20.08.2014,
7 U 38/14 – 3/97 U 38/14 – 3/9

● Urteilsgründe: Gesellschaften sind nicht jagdpachtfähig; das 
gilt für alle Gesellschaften von der Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts bis hin zur Aktiengesellschaft. Gemäß § 11 Abs. 5 
BJagdG darf Pächter nur sein, wer einen Jagdschein besitzt. Aus 
dieser öffentlich-rechtlichen Überlagerung des Jagdpachtrechts 
folgt, dass nur natürliche Personen Jagdpächter sein können 
(Pardey, Jagdrecht in Niedersachsen, Kommentar, lose 
Blattsammlung, Bundes-jagdgesetz § 11 Anm. 6.1). 
Personengesellschaften wie die OHG, die KG und die ihnen 
durch die neuere Rechtsprechung gleichgestellte GbR dürfen 
zwar nach § 124 HGB Rechte erwerben; sie können als solche 
mit ihrem Gesamthands-vermögen aber keinen Jagdschein 
erwerben und die dafür erforderliche Prüfung ablegen.
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OLG Celle, U. v. 20.08.2014,OLG Celle, U. v. 20.08.2014,
7 U 38/14 – 4/97 U 38/14 – 4/9

● Im Außenverhältnis zur Verpächterin sind die Mitpächter 
Gesamtschuldner nach § 427 BGB und Gesamt-gläubiger nach § 
428 BGB; jeder Mitpächter bekommt vom Verpächter das un-
eingeschränkte Jagdausübungsrecht über-tragen (Härtel/Munte, 
Handbuch des FA Agrarecht, 2012, Kap. 24 Rn. 317, 319).

● Im Innenverhältnis bilden die Mitpächter eine Bruchteils-
gemeinschaft i. S. d. § 741 BGB. Da sie sich jedoch zur 
Verfolgung eines gemeinsamen Zwecks zusammen getan hat, 
wird die Bruchteilsgemeinschaft durch die BGB-Gesellschaft 
nach §§ 705 f. BGB überlagert (Schuck/Koch, 
Bundesjagdgesetz, 2010, § 11 Rn. 141; Hertel/Munte, a. a. O., 
Rn. 322).
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OLG Celle, U. v. 20.08.2014,OLG Celle, U. v. 20.08.2014,
7 U 38/14 – 5/97 U 38/14 – 5/9

● Diese Rechtslage hat zur Folge, dass eine Auflösung oder eine 
Kündigung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts das 
Außenverhältnis zwischen den einzelnen Mitpächtern und der J. 
nicht berührt: 
Verlässt ein Mitpächter die bestehende Gesellschaft oder wird er 
wirksam aus der Gesellschaft ausgeschlossen, bleibt er nicht nur 
Mitpächter und nach außen jagdausübungsberechtigt, sondern 
auch weiterhin Mitglied der Gemeinschaft nach §§ 741 f. BGB 
über das einheitliche Recht der Jagdpacht (Härtel/Munte, a. a. 
O., Rn. 322). 
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OLG Celle, U. v. 20.08.2014,OLG Celle, U. v. 20.08.2014,
7 U 38/14 – 6/97 U 38/14 – 6/9

● Jede Veränderung auf der Pächterseite bedarf zu ihrer 
Wirksamkeit des Einverständnisses und der Mitwirkung der 
Verpächterin (Rose, Jagdrecht in Niedersachsen, 31. Aufl. 2010, 
§ 11 BJagdG Erläuterung 4), etwa derart, dass die 
Mitpächtergemeinschaft (d. h. hier alle Parteien) mit ihr einen 
Änderungsvertrag abschließt, in dem das Ausscheiden eines 
Mitpächters aus dem Jagdpachtvertrag vereinbart wird 
(Schuck/Koch, a. a. O., § 11 Rn. 150).
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OLG Celle, U. v. 20.08.2014,OLG Celle, U. v. 20.08.2014,
7 U 38/14 – 7/97 U 38/14 – 7/9

● Exkurs: §§ 723 und 737 BGB (Auszug):
§ 723 I BGB: Ist die Gesellschaft nicht für eine bestimmte Zeit 
eingegangen, so kann jeder Gesellschafter sie jederzeit kündigen. 
Ist eine Zeitdauer bestimmt, so ist die Kündigung vor dem 
Ablauf der Zeit zulässig, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.

● § 737 BGB: Ist im Gesellschaftsvertrag bestimmt, dass, wenn ein 
Gesellschafter kündigt, die Gesellschaft unter den übrigen 
Gesellschaftern fortbestehen soll, so kann ein Gesellschafter, in 
dessen Person ein die übrigen Gesellschafter nach § 723 Abs. 1 
Satz 2 zur Kündigung berechtigender Umstand eintritt, aus der 
Gesellschaft ausgeschlossen werden. (...)
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OLG Celle, U. v. 20.08.2014,OLG Celle, U. v. 20.08.2014,
7 U 38/14 – 8/97 U 38/14 – 8/9

● Richtig ist allerdings, dass die Parteien eine stillschweigende 
Fortsetzungsklausel vereinbart haben dürften für den Fall des 
Ausscheidens bzw. des Todes eines Mitpächters gemäß §§ 13, 
13 a BJagdG i. V. m. dem Pachtvertrag. 

● Diese konkludente Fortsetzungsklausel erfasst aber nicht den 
Fall der Kündigung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts durch 
einen der Gesellschafter, sondern Fälle in denen die 
Pächterstellung eines der Mitpächter erlischt durch Tod, Verlust 
der Jagdpachtfähigkeit oder Insolvenz, oder in denen die J. 
einem der Pächter aus wichtigem Grund kündigt.

● Diese Fälle führen sonst bei fehlender Fortsetzungsklausel zu 
einer Auflösung der Gesellschaft nach §§ 726, 727 u. 728 BGB.
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OLG Celle, U. v. 20.08.2014,OLG Celle, U. v. 20.08.2014,
7 U 38/14 – 9/97 U 38/14 – 9/9

● Fazit des Gerichts: 
Gesellschaftsvertrag (im konkreten Fall) und Gesetz sehen bei 
der zwischen den Parteien geschlossenen Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts die Herauskündigung eines Gesellschafters 
nicht vor. (Anmerkung d. Referenten: Hierzu bedarf es vielmehr 
ausdrücklicher Regelungen / Klauseln im Gesellschaftsvertrag 
der Mitpächter untereinander.)
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Wildschadensersatz
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AG Plettenberg, U. v. 15.12.2014,AG Plettenberg, U. v. 15.12.2014,
1 C 425/13 – 1/21 C 425/13 – 1/2

● Keine Wildschadensersatz gem. § 29 II S. 2 BJagdG i.V.m. 
dem Jagdpachtvertrag für Biogas-Mais.

● Gem. dem Jagdpachtvertrag ist der Pächter zum Wildschadens-
ersatz auf landwirtschaftlich genutzten Flächen verpflichtet.

● Kläger nutzt die streitgegenständliche Fläche zum Anbau für 
Mais für die von ihm mitbetriebene Biosgasanlage und auch für 
die Fütterung der Tiere, die er auf seinem Hof nutzt.

● Dass der Schwerpunkt des Maisanbaus des Klägers hingegen bei 
der Befütterung seiner Tiere liegt und nicht bei der Erzeugung 
von Biomasse, hat der Kläger nicht ausreichend substantiiert 
dargelegt.
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AG Plettenberg, U. v. 15.12.2014,AG Plettenberg, U. v. 15.12.2014,
1 C 425/13 – 2/21 C 425/13 – 2/2

● Die Nutzung des Mais für den Betrieb der Biogasanlage stellt 
primär eine gewerbliche Nutzung dar. Eine einheitliche 
Bestimmung des Begriffs „Landwirtschaft“ besteht nicht.

● Vergleich mit dem Steuerrecht: Danach liegt ein 
landwirtschaftlicher Betrieb im Sinne des § 24 UStG nicht mehr 
vor, wenn der Landwirt nahezu seine gesamte Ernte als 
Biomasse in einer Biosgasanlage verwertet; die Erzeugung der 
Biomasse und die Verarbeitung zu Strom ist aus Sicht des 
Durchschnittsverbrauches eine nichtlandwirtschaftliche 
Betätigung, die insgesamt der Regelbesteuerung unterliegt (vgl. 
OFD Karlsruhe, DStR 2011, 2052 und Bezugnahme auf das 
Schreiben des BMF vom 14.03.2011).
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BGH, Urteil vom 04.12.2014,  BGH, Urteil vom 04.12.2014,  
III ZR 61/14 – 1/2III ZR 61/14 – 1/2

● Die Ausnahme des § 32 II S. 1 BJagdG ist auf Erstauf-
forstungen nicht anwendbar. Wildschaden ist zu ersetzen.

● Erstaufforstungen in einem Jagdbezirk werden vom Wortlaut des 
Gesetzes nicht erfasst. Denn wird erstmals in einem Jagdbezirk 
eine Forstkultur angepflanzt und dadurch überhaupt erstmals ein 
Forstbestand geschaffen, existiert keine Hauptholzart, von der 
die neu eingebrachte Forstkultur abweichen kann. 

● Entgegen der Auffassung der Vorinstanz liegen die 
Voraussetzungen für eine analoge Anwendung des § 32 II S. 1 
BJagdG jedoch nicht vor.



  

 

02.03.2015 www.röhr.de Folie Nr. 51

BGH, Urteil vom 04.12.2014,  BGH, Urteil vom 04.12.2014,  
III ZR 61/14 – 2/2III ZR 61/14 – 2/2

● Exkurs: § 32 II S. 1 BjagdG:
Der Wildschaden, der an Weinbergen, Gärten, Obstgärten, 
Baumschulen, Alleen, einzelstehenden Bäumen, Forstkulturen, 
die durch Einbringen anderer als der im Jagdbezirk 
vorkommenden Hauptholzarten einer erhöhten Gefährdung 
ausgesetzt sind, oder Freilandpflanzungen von Garten- oder 
hochwertigen Handelsgewächsen entsteht, wird, soweit die 
Länder nicht anders bestimmen, nicht ersetzt, wenn die 
Herstellung von üblichen Schutzvorrichtungen unterblieben ist, 
die unter gewöhnlichen Umständen zur Abwendung des 
Schadens ausreichen. Die Länder können bestimmen, welche 
Schutzvorrichtungen als üblich anzusehen sind.
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LG Hildesheim, U. v. 04.07.2014,LG Hildesheim, U. v. 04.07.2014,
7 S 62/147 S 62/14

● Zwar grundsätzlich keine Pflicht zum entschädigungslosen 
Anlegen von Bejagungsschneisen durch Verpächter/Landwirt

● Anders, wenn der Jäger, verbunden mit der Aufforderung, eine 
Bejagungsschneise anzulegen, dem Landwirt anbietet, den durch 
die Anlage eintretenden Ertragsausfall zu entschädigen. 
Verweigert der Landwirt auch jetzt noch das Anlegen einer 
Bejagungsschneise, kann er später nicht den vollen 
Schadensersatz geltend machen. Denn dann muss er sich ein 
Mitverschulden (§ 254 BGB) anrechnen lassen, da er seine 
Mitwirkung zur Verhinderung eines größeren Wildschadens 
verweigert hat, obwohl der Jäger ihm Entschädigung angeboten 
hat, sodass ein wirtschaftlicher Nachteil nicht entstanden wäre.
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BGH, Versäumnis-U. v. 11.12.2014,BGH, Versäumnis-U. v. 11.12.2014,
III ZR 169/14 – 1/3III ZR 169/14 – 1/3

● Zur Wildschadenshaftung der Jagdgenossenschaft i. Ü.

● Übernimmt der Pächter eines Jagdbezirks im Vertrag mit der 
Jagdgenossenschaft die Haftung für Wildschäden nur 
eingeschränkt – indem etwa im Vertrag nach der Art der 
geschädigten Pflanzen oder nach der Art des schadens-
verursachenden Wildes differenziert, die Haftung durch 
Höchstbeträge / Quoten begrenzt, vom Verschulden des 
Pächters, der Erstellung von Schutzvorrichtungen durch den 
Eigentümer usw. abhängig gemacht wird – verbleibt es im nicht 
übernommenen Umfang bei der Haftung der Jagdgenossenschaft 
gegenüber dem geschädigten Eigentümer.
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BGH, Versäumnis-U. v. 11.12.2014,BGH, Versäumnis-U. v. 11.12.2014,
III ZR 169/14 – 2/3III ZR 169/14 – 2/3

● Die Ersatzpflicht trifft grundsätzlich die Jagdgenossenschaft. 

● Hat diese vertraglich die Haftung ganz oder teilweise auf den 
Pächter übertragen, vermittelt § 29 I S. 3 BJagdG dem 
Geschädigten insoweit einen unmittelbaren Anspruch gegen den 
Pächter. 

● Hat der Pächter den Ersatz des Wildschadens nur teilweise 
übernommen, verbleibt es logischerweise in dem nicht 
übernommenen Umfang bei der Haftung der Jagdgenossenschaft 
gegenüber dem Geschädigten nach § 29 I S. 1 BJagdG.
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BGH, Versäumnis-U. v. 11.12.2014,BGH, Versäumnis-U. v. 11.12.2014,
III ZR 169/14 – 3/3III ZR 169/14 – 3/3

● Exkurs: § 29 I BJagdG: 
Wird ein Grundstück, das zu einem gemeinschaftlichen 
Jagdbezirk gehört oder einem gemeinschaftlichen Jagdbezirk 
angegliedert ist (§ 5 Abs. 1), durch Schalenwild, Wildkaninchen 
oder Fasanen beschädigt, so hat die Jagdgenossenschaft dem 
Geschädigten den Wildschaden zu ersetzen. (…) Hat der 
Jagdpächter den Ersatz des Wildschadens ganz oder teilweise 
übernommen, so trifft die Ersatzpflicht den Jagdpächter. Die 
Ersatzpflicht der Jagdgenossenschaft bleibt bestehen, soweit der 
Geschädigte Ersatz von dem Pächter nicht erlangen kann.
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Aufbewahrung von Waffen



  

 

02.03.2015 www.röhr.de Folie Nr. 57

VG München, U. v. 19.02.2014, VG München, U. v. 19.02.2014, 
M 7 K 13.5597 – 1/3M 7 K 13.5597 – 1/3

● Kläger teilte telefonisch der Behörde - vor einer Überprüfung -  
mit, dass er einen Kellerschrank besitze, von dem er vermute, 
dass Kurzwaffen zulässigerweise dort aufbewahrt werden 
könnten, und reichte 2 Fotos davon bei der Behörde ein.

● Der Kläger erhielt dann keine Rückantwort mehr von der 
Behörde. Tatsächlich erwies sich Kellerschrank aber später (bei 
einer unangemeldeten Überprüfung der Waffenaufbewahrung 
vor Ort) als ungeeigneten für Kurzwaffen. 1. Behauptung: Er 
habe erwarten dürfen, von der Behörde informiert zu werde, 
soweit diese den Kellerschrank als nicht geeignet ansehen sollte. 
(Nein. / Hierauf kommt es i.Ü. im Fall auch nicht mehr an.)
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VG München, U. v. 19.02.2014, VG München, U. v. 19.02.2014, 
M 7 K 13.5597 – 2/3M 7 K 13.5597 – 2/3

● Bei der unangemeldeten Überprüfung der Waffenaufbewahrung 
befanden sich die Kurzwaffen (aber auch) gar nicht im nicht-
zertifizierter Kellerschrank sondern in einem 2. und 
offensichtlich / unstreitig nicht-zertifizierten Möbeltresor.

● 2. Behauptung des Klägers: die Kurzwaffen hätten sich nur 
vorübergehend nicht im Kellertresor, sondern im - offensichtlich 
ungeeigneten - Möbeltresor befunden, da er die Waffen am 
fraglichen Tag inspizieren und putzen wollte. 
(Laut Gericht: nur Schutzbehauptung!)
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VG München, U. v. 19.02.2014, VG München, U. v. 19.02.2014, 
M 7 K 13.5597 – 3/3M 7 K 13.5597 – 3/3

● Urteilsgründe: Die Gefahren, die mit einer für Nichtberechtigte 
zugänglichen Verwahrung von Schusswaffen und Munition 
verbunden sind, bestehen nicht nur bei einer nicht sorgfältigen 
Unterbringung auf Dauer. 

● Bereits eine nur äußerst kurzfristige Nachlässigkeit im Umgang 
mit Schusswaffen kann genügen, um diese Gegenstände in die 
Hände Nichtberechtigter gelangen zu lassen (vgl. VGH BW, 
B.v. 3.8.2011, NVwZ-RR 2011, 815). 

● Ein sorgfältiger Waffenbesitzer wird seine Waffe erst dann aus 
dem Waffenschrank holen, wenn er sie unmittelbar reinigen will 
(vgl.: VG Köln, U. v. 29.04.2010, 20 K 7833/08).

02.03.2015 www.röhr.de Folie Nr. 60

VGH Bayern, B. v. 23.05.2014, VGH Bayern, B. v. 23.05.2014, 
21 CS 14.91621 CS 14.916 - 1/2 - 1/2

● Anlässlich einer Wohnungsdurchsuchung wurde bei der 
Antragstellerin aufgefunden:

● Holzschrank, darin ein Waffenkoffer, darin Bockdoppelflinte 
Kaliber 12/70. 

● Außerdem: Nur ein Waffenschrank (Sicherheitsstufe A ohne 
Innentresor) mit erlaubnispflichtiger Munition darin. 

● Der Schlüssel zu diesem Waffenschrank lag für jeden sichtbar 
auf dem Schrank. 
Der Partner / Mitbewohner der Antragstellerin war weder 
Sportschütze noch Jäger.
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VGH Bayern, B. v. 23.05.2014, VGH Bayern, B. v. 23.05.2014, 
21 CS 14.91621 CS 14.916 - 2/2 - 2/2

● Beschluss- bzw. Entscheidungsgründe:
§ 36 Abs. 1 Satz 2 WaffG schreibt vor, dass Schusswaffen nur 
getrennt von Munition aufbewahrt werden dürfen, sofern nicht 
ein Sicherheitsbehältnis mit Widerstandsgrad 0 genutzt wird.

● Da bereits ein einmaliger Verstoß gegen die in § 36 I und II 
WaffG normierten Aufbewahrungspflichten die Feststellung der 
waffenrechtlichen Unzuverlässigkeit rechtfertigt (st. Rspr. vgl. 
z.B. BayVGH B.v. 02.10.2013 – 21 CS 13.1564 – juris m.w.N.), 
kommt es auch auf das Vorbringen der Antragstellerin dazu, (...) 
ob sie nach der Reinigung der Bockdoppelflinte vergessen habe, 
diese in den Waffenschrank zurückzulegen, nicht mehr an. 
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Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (VGH Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (VGH 
Bayern), B. v. 22.12.2014, 21 ZB 14.1512 - Bayern), B. v. 22.12.2014, 21 ZB 14.1512 - 1/51/5

● Unangemeldete Kontrolle d. Waffenaufbewahrung (5 Verstöße):

● a) u.a. im Keller stand ein Drilling in einem unverschlossenen 
Gewehrfutteral vor den Waffenschränken; 

● b) am Schaft des Drillings waren 6 Patronen befestigt;

● c) in einem Waffenschrank nur der Sicherheitsstufe A befanden 
sich 2 Kurzwaffen (1 Pistole und 1 Revolver) des Klägers nebst 

● d) zwei mit Patronen gefüllten Magazinen und

● e) im unverschlossenen (in der Grundstückseinfahrt stehenden) 
Auto befanden sich diverse Schrotpatronen im Fußraum des 
Fonds sowie im Ablagefach der Beifahrertür.  
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Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (VGH Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (VGH 
Bayern), B. v. 22.12.2014, 21 ZB 14.1512 - 2Bayern), B. v. 22.12.2014, 21 ZB 14.1512 - 2/5/5

● Beschluss- bzw. Entscheidungsgründe:
Widerruf d. waffenrechtlichen Erlaubnisse und die Ungültig-
erklärung des Jagdscheins des Klägers / Jägers blieben bestehen.

● Selbst wenn der Kläger – wie behauptet – im Zeitpunkt des 
Kontrollbesuches damit beschäftigt war, Waffen für den 
Transport zum Waffenhändler vorzubereiten, hat er gegen die 
Verpflichtung verstoßen, die erforderlichen Vorkehrungen zu 
treffen, um zu verhindern, dass Waffen abhanden kommen oder 
Dritte sie unbefugt an sich nehmen (§ 36 Abs. 1 Satz 1 WaffG). 

● Zudem hat er entgegen § 36 Abs. 1 Satz 2 WaffG Waffen und 
Munition nicht getrennt aufbewahrt.
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Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (VGH Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (VGH 
Bayern), B. v. 22.12.2014, 21 ZB 14.1512 - 3Bayern), B. v. 22.12.2014, 21 ZB 14.1512 - 3/5/5

● Die sichere Aufbewahrung von Waffen und Munition dient nicht 
nur dazu, unbefugt in der Wohnung befindlichen Personen den 
Zugriff zu erschweren. Sie soll darüber hinaus sicherstellen, dass 
Personen bei rechtmäßigem Aufenthalt in der Wohnung, also 
Familienangehörige und Besucher, nicht unkontrolliert Zugriff 
auf Waffen haben. 

● Die Gefahren (…) bestehen nicht nur bei einer nicht sorgfältigen 
Unterbringung auf Dauer. Bereits eine nur äußerst kurzfristige 
Nachlässigkeit im Umgang mit Schusswaffen kann genügen, um 
diese Gegenstände in die Hände Nichtberechtigter gelangen zu 
lassen (vgl.: VGH BW, B.v. 03.08.2011, 1 S 1391/11 = NVwZ-
RR 2011, 815/816).
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Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (VGH Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (VGH 
Bayern), B. v. 22.12.2014, 21 ZB 14.1512 - 4Bayern), B. v. 22.12.2014, 21 ZB 14.1512 - 4/5/5

● Allein die pflichtwidrige Aufbewahrung der Munition 
rechtfertigt die Annahme, dass der Kläger mit Waffen oder 
Munition nicht vorsichtig oder nicht sachgemäß umgehen oder 
diese Gegenstände nicht sorgfältig verwahren wird (§ 5 Abs. 1 
Nr. 2 Buchst. b WaffG).

● Rechtfertigt allein der Verstoß gegen die Verpflichtung, 
Munition sorgsam aufzubewahren, die Prognose der 
waffenrechtlichen Unzuverlässigkeit, kommt es auf die 
fehlerhafte Aufbewahrung der Waffen nicht mehr an.

● Der Verstoß bzgl. der Waffen rechtfertigt aber auch für sich 
genommen die negative Prognose, dass der Kläger in Zukunft 
Waffen und Munition nicht sicher verwahren wird. 
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Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (VGH Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (VGH 
Bayern), B. v. 22.12.2014, 21 ZB 14.1512 - 5Bayern), B. v. 22.12.2014, 21 ZB 14.1512 - 5/5/5

● Der Kläger hatte die Kosten zu tragen. Der Streitwert wurde 
hierfür auf 25.750,- Euro festgesetzt, da (in 4 WBKs) 16 Lang- 
und 2 Kurzwaffen (= 18 Waffen insgesamt) eingetragen waren.

● Denn das Gericht setzte für die Ungültigerklärung sowie 
Einziehung des Jagdscheins 8.000,- Euro (Nr. 20.3 
Streitwertkatalog 2013) und für den Widerruf der 
Waffenbesitzkarten 17.750,- Euro (Nr. 50.2 Streitwertkatalog 
2013 – 5.000,- Euro für die erste zuzüglich jeweils 750,- Euro 
für 17 weitere eingetragene Waffen) an. 

● www.der-prozesskostenrechner.de

● www.bverwg.de/medien/pdf/streitwertkatalog.pdf
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VG Münster, U. v. 09.09.2014, VG Münster, U. v. 09.09.2014, 
1 K 2949/13 – 1/31 K 2949/13 – 1/3

● Am 8.3.2013 kam es zu einem Polizeieinsatz anlässlich eines 
Ehestreits. Dabei machte die Ehefrau des Klägers die Beamten 
darauf aufmerksam, dass er seine Waffen in einem nicht 
verschlossenen Waffenschrank im Keller aufbewahre. Der 
Schrank sei noch nie abgeschlossen worden. 

● Die Polizei stellten fest, dass a) die Tür des Waffenschranks 
tatsächlich nicht verschlossen war, die Tür ohne Eingabe der 
Kombination geöffnet werden konnte, b) der Schlüssel zum 
Munitionsfach im Waffenschrank lag und c) sich im Schrank 
eine Langwaffe befand, für die der Kläger keinen Beleg 
vorweisen konnte.
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VG Münster, U. v. 09.09.2014, VG Münster, U. v. 09.09.2014, 
1 K 2949/13 – 2/31 K 2949/13 – 2/3

● Als die Beamten den Tresor verschlossen, war der Kläger auf 
Aufforderung hin auch unter Zuhilfenahme der d) auf dem 
Schrank liegenden Bedienungsanleitung nicht in der Lage, den 
Tresor wieder zu öffnen. 

● Den Polizisten gelang es hingegen, den verschlossenen Schrank 
zu öffnen. Die vom Hersteller eingestellte Kombination, die 
ebenfalls aus der Bedienungsanleitung ersichtlich war, war vom 
Kläger nie geändert worden. 
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VG Münster, U. v. 09.09.2014, VG Münster, U. v. 09.09.2014, 
1 K 2949/13 – 3/31 K 2949/13 – 3/3

● Tenor des Urteils: 
Ein Waffenbesitzer, der seine Waffen in einem Waffenschrank 
aufbewahrt und die Bedienungsanleitung mit der 
Herstellerkombination des Schlosses auf dem Schrank deponiert, 
ohne die Herstellerkombination zu ändern, verstößt gegen die 
waffenrechtlichen Aufbewahrungsvorschriften des § 36 WaffG.

● Der verschlossene aber nicht besonders gesicherte Heizungs-
keller ist kein geeigneter Aufbewahrungsort von Waffen.

● Dass die nicht waffenberechtigte Ehefrau des Waffenbesitzers 
Zugriff auf den Schlüssel für den Keller hat und ihr der 
ungehinderte Zugang zu den Waffen ermöglicht wird, reicht für 
die Annahme unsachgemäßer Aufbewahrung aus.
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VG Köln, B. v. 22.01.2014, VG Köln, B. v. 22.01.2014, 
20 L 1552/13 – 1/220 L 1552/13 – 1/2

● Jäger leiht sich für die Jagd Auto vom Nicht-Jäger. 

● Bei Rückgabe des Pkw nach der Jagd vergisst Jäger darin seinen 
durchgeladenen, schuss- und griffbereiten Smith&Wesson-
Revolver im Handschuhfach. 

● Er versuchte noch erfolglos, den Nicht-Jäger per Handy zu 
erreichen. Dieser ist schon ein einer Verkehrskontrolle.
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VG Köln, B. v. 22.01.2014, VG Köln, B. v. 22.01.2014, 
20 L 1552/13 – 2/220 L 1552/13 – 2/2

● Ergebnis: Jäger ist gemäß § 5 I Nr. 2 b WaffG unzuverlässig, 
weil er seinen Revolver nicht ordnungsgemäß verwahrte.

● Es liegt nicht nur „Augenblicksversagen“ vor, sondern eine 
schwerwiegende Nachlässigkeit. 
Denn hat ein Waffenbesitzer bzgl. Waffen- und/oder 
Munitionsaufbewahrung bereits einmal versagt, ist schon dies 
allein ein gewichtiges Indiz dafür, dass er unzuverlässig ist.

● Umstand, dass der Jäger es damals eilig hatte, reicht als 
„Entschuldigung“ nicht ansatzweise aus.

● Umstand, dass der Jäger in der Vergangenheit waffenrechtlich 
nicht in Erscheinung getreten ist, ist nahezu egal.
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BVerwG, B. v. 03.03.2014,BVerwG, B. v. 03.03.2014,
6 B 36.136 B 36.13

● Leitsätze:
Die Verwendung für die Kaninchenjagd im eigenen Garten 
erfordert es nicht, dafür eine geladene Waffe bereit zu halten.

● Sorgfältig und sicher werden die dem Waffenrecht unter-
liegenden Gegenstände - d. h. außer Waffen auch vom Waffen-
recht umfasste Munition - nach § 13 AWaffV jedenfalls nur 
dann aufbewahrt, wenn sie vor dem unberechtigten Zugriff 
geschützt sind.

● Dem widerspricht die Aufbewahrung in einem Raum, der ohne 
weiteres von Familienmitgliedern oder Hauspersonal betreten 
werden kann (hier: einfacher / nicht-zertifizierter Holzschrank in 
der Küche).
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VG Hannover, B. v. 11.07.2014,VG Hannover, B. v. 11.07.2014,
12 B 9130/14 – 1/212 B 9130/14 – 1/2

● Im Rahmen von Ermittlungen gegen die inzwischen verbotene 
rechtsextremistische kriminelle Vereinigung „Besseres 
Hannover" war die Polizei im Dezember 2012 auf Fotos 
gestoßen, auf denen zu sehen war, wie mehrere Mitglieder dieser 
Vereinigung in der szenetypisch „dekorierten" Wohnung des 
Antragstellers einzeln oder gemeinsam mit verschiedenen 
Waffen und auch Munition in der Hand posierten. Im 
Hintergrund waren ein Blech- und ein Stahlwaffenschrank zu 
sehen; letzterer stand offen. 

● Nachdem der Antragsteller, ein Sportschütze aus Bad Münder, 
als Besitzer der Wohnung identifiziert worden war, leitete die 
StA Hannover gegen ihn ein Ermittlungsverfahren ein.
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VG Hannover, B. v. 11.07.2014,VG Hannover, B. v. 11.07.2014,
12 B 9130/14 – 2/212 B 9130/14 – 2/2

● Der Antragsteller habe von seinen Waffen missbräuchlich 
Gebrauch gemacht, indem er seinen damaligen Gästen auch 
erlaubnispflichtige Waffen ausgehändigt habe, damit diese sich 
in martialischen und gewaltverherrlichenden Posen fotografieren 
lassen konnten. Durch das Öffnen des (Stahl-)Waffenschranks, 
die Übergabe von erlaubnispflichtigen Waffen an Unberechtigte 
und die Gewährung des Zugriffs von Unberechtigten in den 
Waffenschrank habe sich der Antragsteller in höchstem Maße 
verantwortungslos verhalten. Die vorhandenen Fotos 
vermittelten dazu den Eindruck eines unkontrollierten 
Durcheinanders, in dem jeder mit irgendwelchen Waffen 
hantierte. Die Einstellung des strafrechtlichen Ermittlungs-
verfahrens seitens der StA Hannover ändert daran nichts.
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Tabelle zu § 36 WaffGTabelle zu § 36 WaffG
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Sonstiges
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VG Freiburg, U. v. 12.11.2014,VG Freiburg, U. v. 12.11.2014,
1 K 2227/13 – 1/51 K 2227/13 – 1/5

● Leitsätze: 
Erwerb, Besitz und Führen eines Schalldämpfers bedürfen auch 
dann einer waffenrechtlichen Erlaubnis, wenn der Schalldämpfer 
von einem Jäger für eine ausschließlich jagdlich genutzte Waffe 
eingesetzt werden soll.

● Bei der im Rahmen der Prüfung des waffenrechtlichen 
Bedürfnisses vorzunehmenden Abwägung ist das im 
allgemeinen überragende öffentliche Interesse daran, die Zahl 
der Waffen insgesamt gering zu halten, im Hinblick auf ein 
gegenüber Schusswaffen reduziertes Gefährdungspotential bei 
Schalldämpfern für Langwaffen von weniger hohem Gewicht.
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VG Freiburg, U. v. 12.11.2014,VG Freiburg, U. v. 12.11.2014,
1 K 2227/13 – 2/51 K 2227/13 – 2/5

● Leitsätze (weiterer):
Einzelfall, in dem das waffenrechtliche Bedürfnis bei einer unter 
Tinnitus leidenden und beruflich zur Jagd verpflichteten Person, 
die auch Nachsuchen tätigen muss, gegeben ist.
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VG Freiburg, U. v. 12.11.2014,VG Freiburg, U. v. 12.11.2014,
1 K 2227/13 – 3/51 K 2227/13 – 3/5

● Zum Sachverhalt:
Der Kläger ist als Leiter eines privaten Forstbetriebs beruflich 
zur Jagdausübung verpflichtet, u.a. auch zur Nachsuche. Er hat 
ein auf beiden Ohren vorgeschädigtes Gehör und leidet bereits 
unter einem Tinnitus.

● Aus den Gründen:
Eine Gefährdung von nicht an der Jagd beteiligten Personen wie 
Wanderern durch ein "lautloses Jagen" drohe bei der Benutzung 
eines Schalldämpfers für eine großkalibrige Jagdwaffe nicht, da 
ein Schuss mit einer solchen Waffe auch mit einem 
Schalldämpfer laut und deutlich vernommen werden könne. 
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VG Freiburg, U. v. 12.11.2014,VG Freiburg, U. v. 12.11.2014,
1 K 2227/13 4/51 K 2227/13 4/5

● Der Kläger, der ein auf beiden Ohren vorgeschädigtes Gehör 
habe und zudem beruflich zur Jagdausübung verpflichtet sei, 
könne auch nicht auf die Verwendung elektronischen 
Gehörsschutzes verwiesen werden. Dieser verstärke die 
Umgebungsgeräusche und verschließe sich im Augenblick des 
Schussknalls. Er könne insbesondere bei sog. Nachsuchen, bei 
denen Wild, das nicht sogleich an der Stelle zusammenbricht, wo 
es getroffen wurde, aufgespürt und erlegt werden muss, nicht 
eingesetzt werden.
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VG Freiburg, U. v. 12.11.2014,VG Freiburg, U. v. 12.11.2014,
1 K 2227/13 – 5/51 K 2227/13 – 5/5

● Der elektronische Schalldämpfer beeinträchtige das 
Richtungshören. Das sei insbesondere in Situationen gefährlich, 
in denen verwundetes Schwarzwild zum Gegenangriff übergehe. 

● Zudem verstecke sich angeschossenes Wild typischerweise im 
Dickicht. Der recht massive Gehörsschutz könne beim 
Eindringen in ein solches Dickicht vom Kopf gestreift werden. 
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OVG Niedersachsen, B. v. 19.05.2014,OVG Niedersachsen, B. v. 19.05.2014,
11 ME 74/14 – 1/411 ME 74/14 – 1/4

● Leitsätze:
Die Erteilung und Verlängerung eines Jagdscheins an einen im 
Bundesgebiet wohnhaften erwachsenen deutschen 
Staatsangehörigen setzt die erfolgreiche Ablegung einer 
Jägerprüfung im Bundesgebiet voraus. 

● Das Bestehen der Jägerprüfung im Ausland (hier: Tschechien) 
reicht hierfür nicht aus.
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OVG Niedersachsen, B. v. 19.05.2014,OVG Niedersachsen, B. v. 19.05.2014,
11 ME 74/14 – 2/411 ME 74/14 – 2/4

● Beschluss- bzw. Entscheidungsgründe:
Die Frage der Gleichwertigkeit einer ausländischen und der 
deutschen Jägerprüfung stellt sich ausschließlich im Zusammen-
hang mit der Erteilung eines Ausländerjagdscheins nach § 15 VI 
BJagdG, nicht aber bei der Erteilung eines für eine Dauer von 
bis zu drei Jahren ausgestellten Jagdscheins für einen erwachse-
nen Bundesbürger auf der Grundlage des § 15 V BJagdG. 

● Zu diesem Zweck führen die zuständigen deutschen Behörden 
Listen wie die von dem Antragsteller vorgelegte, in denen 
ausländische Staaten erfasst sind, deren Jägerprüfungen als mit 
der deutschen vergleichbar bewertet werden (Tausch, in: Schuck, 
BJagdG, 1. Aufl. 2010, § 15, Rdnr. 10).
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OVG Niedersachsen, B. v. 19.05.2014,OVG Niedersachsen, B. v. 19.05.2014,
11 ME 74/14 – 3/411 ME 74/14 – 3/4

● Deutschen Staatsangehörigen, die im Ausland die dortige 
Jägerprüfung bestanden und einen entsprechenden Jagdschein 
erworben haben, kann im Bundesgebiet ein Ausländerjagdschein 
nach § 15 Abs. 6 BJagdG nicht ausgestellt werden (Bayerischer 
VGH, Urt. v. 20.10.1994 - 19 B 94.1271 -, BayVBl. 1995, 210, 
juris, Rdnr. 14 ff.; VG Schleswig, Urt. v. 25.6.2002 - 7 A 222/00 
-, juris, Rdnr. 20 ff.). Dieser Personenkreis ist vielmehr 
grundsätzlich - (...) - darauf angewiesen, die Jägerprüfung im 
Bundesgebiet nach den hiesigen Prüfungsvorschriften und 
-anforderungen zu absolvieren, um nach auf dieser Grundlage 
bestandener Prüfung einen Jagdschein (allein) auf der Grundlage 
des § 15 Abs. 5 BJagdG zu erhalten (so auch Bayerischer VGH, 
Urt. v. 23.4.1997 - 19 B 96.763 -, juris, Rdnr. 27 ff.).
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OVG Niedersachsen, B. v. 19.05.2014,OVG Niedersachsen, B. v. 19.05.2014,
11 ME 74/14 – 4/411 ME 74/14 – 4/4

● Eine - wie hier - im Ausland abgelegte Jägerprüfung ersetzt 
mithin nicht die erforderliche deutsche Jägerprüfung (Tausch, in: 
Schuck, a.a.O., § 15, Rdnr. 11 f. m.w.N.). 

● Einem deutschen Staatsangehörigen mit ständigem Wohnsitz im 
Bundesgebiet wie hier dem Antragsteller kann ein 
Ausländerjagdschein nach § 15 Abs. 6 BJagdG deshalb nicht 
erteilt werden.
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VG Osnabrück (Niedersachsen),VG Osnabrück (Niedersachsen),
U. v. 23.09.2014, 1 A 212/13U. v. 23.09.2014, 1 A 212/13

● Keine Jagdsteuer für die Eigenjagden einer GmbH.

● Bei der Jagdsteuer handelt es sich um eine Aufwandssteuer, die 
eine in der Vermögens- oder Einkommensverwendung für den 
persönlichen Lebensbedarf zum Ausdruck kommende besondere 
Konsumfähigkeit besteuert. Daran fehlt es bei einer GmbH (als 
juristische Person). 

● Missbrauchsmöglichkeiten durch Zwischenschaltung einer 
GmbH sieht das Gericht durch die Regelungen der 
Abgabenordnung weitgehend ausgeschlossen.

● (Zu NRW: § 3 I S. 2 KAG-NRW: derzeit keine Jagdsteuer; 
Stand: Ende März 2015.)
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VG Münster, B. v. 30.01.2015,VG Münster, B. v. 30.01.2015,
1 L 615/14 – 1/31 L 615/14 – 1/3

● Trophäenfische im Angelteich. Gewerbsmäßige Angel-
teichanlage, in der meist kapitale Fische mit lang andauerndem 
Drill geangelt, ohne Unterfangkescher angelandet, lebend vor 
der Kamera als Trophäe präsentiert, anschließend ohne 
Betäubung abgehakt und wieder in das Gewässer zurückgesetzt 
werden. Die Fische bleiben teilweise mehrere Minuten an Land 
liegen, bevor sie in das Gewässer zurückgesetzt werden.

● Behörde verpflichtete den Betreiber der Angelteichanlage sofort 
dazu, sicherzustellen, dass dies unterbleibt bei einem 
Zwangsgeld von € 2.000,- je Verstoß bzw. je Fisch.

● Betreiber „wehrt“ sich gegen sofortige Anordnung mit Blick auf 
seine wirtschaftliche Existenz.
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VG Münster, B. v. 30.01.2015,VG Münster, B. v. 30.01.2015,
1 L 615/14 – 2/31 L 615/14 – 2/3

● Nach § 16a Satz 1 TierSchG trifft die zuständige Behörde die zur 
Beseitigung festgestellter Verstöße und die zur Verhütung 
künftiger Verstöße notwendigen Anordnungen.

● Verstößen gegen § 1 Satz 2 TierSchG sind gegeben, da  niemand 
einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder 
Schäden zufügen darf.

● Durch das Angeln werden für die Fische erhebliche Stress-
situationen hervorgerufen, die zu länger anhaltenden Leiden der 
Tiere führen. Vgl. dazu auch OVG Rh.-Pf., U. v. 28.05.1998, 12 
A 10020/96; OVG Bremen, U. v. 21.03.1997, 1 BA 5/95.

● Strafsache: eingestellt; € 6.000,- gem. § 153a StPO (AG Ahaus) 
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VG Münster, B. v. 30.01.2015,VG Münster, B. v. 30.01.2015,
1 L 615/14 – 3/31 L 615/14 – 3/3

● Exkurs: TierSchG:
§ 1 S. 2 TierSchG: 
Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, 
Leiden oder Schäden zufügen.

● § 4 I S. 2 u. 3 TierSchG:
Ist die Tötung eines Wirbeltieres ohne Betäubung im Rahmen 
weidgerechter Ausübung der Jagd oder auf Grund anderer 
Rechtsvorschriften zulässig oder erfolgt sie im Rahmen 
zulässiger Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen, so darf die 
Tötung nur vorgenommen werden, wenn hierbei nicht mehr als 
unvermeidbare Schmerzen entstehen. Ein Wirbeltier töten darf 
nur, wer die dazu notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten hat.
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BVerwG, U. v. 28. 01.2015,BVerwG, U. v. 28. 01.2015,
6 C 1.2014; 6 C 2.2014; 6 C 3.2014 – 1/26 C 1.2014; 6 C 2.2014; 6 C 3.2014 – 1/2

● Waffenrechtliche Erlaubnisse, die einem Mitglied des Bandidos 
Motorcycle Club (MC) erteilt worden waren, können auch dann 
wegen waffenrechtlicher Unzuverlässigkeit widerrufen werden, 
wenn weder dieses Mitglied noch die Teilgruppierung (Chapter) 
der Bandidos, der er angehört, bisher strafrechtlich in 
Erscheinung getreten sind.

● Auch die Gruppenzugehörigkeit einer Person kann als 
(personenbezogener) Umstand für deren waffenrechtliche 
Zuverlässigkeit relevant sein. 



  

 

02.03.2015 www.röhr.de Folie Nr. 91

BVerwG, U. v. 28. 01.2015,BVerwG, U. v. 28. 01.2015,
6 C 1.2014; 6 C 2.2014; 6 C 3.2014 – 2/26 C 1.2014; 6 C 2.2014; 6 C 3.2014 – 2/2

● Für diese Prognose der waffenrechtliche Unzuverlässigkeit ist 
auf die Bandidos allgemein und nicht auf das jeweilige Chapter 
abzustellen. 

● Aufgrund der Tatsachenfeststellungen des Verwaltungs-
gerichtshofs ist davon auszugehen, dass die Tendenz zur 
gewalttätigen Austragung szeneinterner Rivalitäten für die 
Bandidos schlechthin, nicht nur für einzelne Chapter prägend ist, 
und dass zudem aufgrund der Vernetzung der Chapter 
untereinander wechselseitige Unterstützung bei 
Auseinandersetzungen angefordert wird.
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VG der Freien Hansestadt Bremen,VG der Freien Hansestadt Bremen,
U. v. 08.08.2014, 2 K 1002/13U. v. 08.08.2014, 2 K 1002/13

● I.d.R. besitzen Personen die erforderliche waffenrechtliche 
Zuverlässigkeit nicht, die einzeln oder als Mitglied einer 
Vereinigung Bestrebungen verfolgen oder unterstützen, die 
gegen die verfassungsmäßige Ordnung gerichtet sind. Das ist bei 
einem Funktionsträger (Vorsitzender des Kreisverbandes 
Bremen-Stadt) der NPD der Fall.

● Gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 3 a) WaffG besitzen die erforderliche 
Zuverlässigkeit in der Regel Personen nicht, die einzeln oder als 
Mitglied einer Vereinigung Bestrebungen verfolgen oder 
unterstützen oder in den letzten fünf Jahren verfolgt oder 
unterstützt haben, die gegen die verfassungsmäßige Ordnung 
gerichtet sind.
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OVG Nordrhein-Westfalen, U. v. 21.02.2014, OVG Nordrhein-Westfalen, U. v. 21.02.2014, 
16 A 2367/11 -1/316 A 2367/11 -1/3

● Jäger kurz in geschlossener u. dann stationärer psych. Klinik. 
Legte nur Teile eines med. TÜV-Gutachtens für sich vor.

● Leitsätze: § 17 Abs. 1 Satz 2 BJagdG verpflichtet die zuständige 
Jagdbehörde vor Erteilung eines Jagdscheins zu einer 
entsprechenden Prüfung der waffenrechtlichen Anforderungen 
an Zuverlässigkeit und persönliche Eignung. Bei dieser Prüfung 
ist auch die Jagdbehörde befugt, zur Klärung von 
Eignungsbedenken nach § 6 Abs. 2 WaffG vorzugehen und dem 
Betroffenen die Vorlage eines amts- oder fachärztlichen oder 
fachpsychologischen Zeugnisses aufzugeben. Kommt der 
Betroffene dem nicht nach, darf die Jagdbehörde gemäß § 4 Abs. 
6 Satz 1 AWaffV auf seine Nichteignung schließen.
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OVG Nordrhein-Westfalen, U. v. 21.02.2014, OVG Nordrhein-Westfalen, U. v. 21.02.2014, 
16 A 2367/11 – 2/316 A 2367/11 – 2/3

● Leitsätze (weitere): Die Bezeichnung "Zeugnis" in § 6 Abs. 2 
WaffG und § 17 Abs. 6 BJagdG unterscheidet sich begrifflich 
nicht von der Bezeichnung "Gutachten" in § 6 Abs. 4 WaffG.

● Ein Zeugnis oder Gutachten ist nur dann verwertbar, wenn es 
gewissen Mindestanforderungen genügt, die es der letztlich zur 
Entscheidung berufenen Behörde gestatten, die vorgenommenen 
Bewertungen in eigener Verantwortung soweit wie möglich 
nachzuvollziehen. Zu diesen Anforderungen gehört es jedenfalls, 
dass die getroffenen Schlussfolgerungen einzelfallbezogen und 
in verständlicher Weise aus der Befundlage abgeleitet werden, 
was seinerseits die Angabe der wesentlichen Anknüpfungs-
tatsachen bedingt.
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OVG Nordrhein-Westfalen, U. v. 21.02.2014, OVG Nordrhein-Westfalen, U. v. 21.02.2014, 
16 A 2367/11 – 3/316 A 2367/11 – 3/3

● Ähnlich schon:
VG Oldenburg, U. v. 16.10.2013, 11 A 4807/12

● Leitsatz
An die waffen- und jagdrechtliche Eignung können höhere 
Anforderungen gestellt werden als an die Eignung zum Führen 
eines Kraftfahrzeuges (im Anschluss an BayVGH, Beschluss 
vom 14. Dezember 2011 - 21 CS 11.2310 - juris, Rn. 9). Aus 
einem fachärztlichen Gutachten, welches die Fahreignung 
feststellt, lässt sich daher nicht stets ableiten, dass der Betroffene 
auch gefahrlos die Jagd ausüben kann.
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iPhone - AnsitzeinstellungeniPhone - Ansitzeinstellungen

iOS7 (= iPhone 4) iOS8 (= iPhone 5..)
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BGH, B. v. 16.09.2014,BGH, B. v. 16.09.2014,
2 StR 113/14 – 1/42 StR 113/14 – 1/4

● Überschreiten der Grenzen der Notwehr (§ 32 StGB) in Ver-
wirrung, Furcht oder Schrecken / § 33 StGB Notwehrexzess? 

● Nach den Feststellungen des Landgerichts trafen der Angeklagte 
und der Geschädigte, die beide in ihrer Freizeit der Jagd 
nachgingen, in den frühen Abendstunden auf einem Feldweg 
aufeinander. Der Angeklagte, der sich in einer depressiven Phase 
befand und alkoholisiert war, saß, nachdem er in suizidaler 
Absicht unter Mitführung einer mit sieben Patronen geladenen 
halbautomatischen Pistole Kal. 9 mm in den Wald gegangen 
war, am Wegesrand und schlief, was den Geschädigten, der 
gerade von der Jagd zurückkam, an der Weiterfahrt hinderte.

02.03.2015 www.röhr.de Folie Nr. 98

BGH, B. v. 16.09.2014,BGH, B. v. 16.09.2014,
2 StR 113/14 – 2/42 StR 113/14 – 2/4

● Geschädigte weckte den Angeklagten mit einem Tritt und 
forderte ihn mit unfreundlichen Worten auf, sich zu entfernen. 
Der darüber verärgerte Angeklagte trat daraufhin dem 
Geschädigten in das Gesäß und beschimpfte ihn. 

● Der Geschädigte, nun seinerseits erbost, rief "Na warte du mal" 
und schickte sich an, seine Flinte aus dem Fahrzeug zu holen. 
Der Angeklagte, der Angst vor einem Angriff hatte, sprühte dem 
Geschädigten Pfefferspray ins Gesicht. Dieser zeigte sich jedoch 
unbeeindruckt, erfasste die Waffe und hielt sie in Richtung des 
Angeklagten.
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BGH, B. v. 16.09.2014,BGH, B. v. 16.09.2014,
2 StR 113/14 – 3/42 StR 113/14 – 3/4

● Aus Angst vor einem Angriff schoss der Angeklagte nun zwei 
Mal in Richtung des Geschädigten, wobei er ihn am Oberarm 
traf. 

● Der Geschädigte hantierte gleichwohl weiter an seiner 
doppelläufigen Flinte, um sie zu laden oder schussbereit zu 
machen. Der Angeklagte gab nunmehr einen Warnschuss in die 
Luft ab, ohne dass der Geschädigte hierauf eine Reaktion zeigte. 

● Da der Angeklagte befürchtete, dass es dem Geschädigten 
alsbald gelänge, die Waffe zu laden und schussfertig zu machen, 
gab er nunmehr einen gezielten Schuss auf den Rumpf des 
Geschädigten ab.
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BGH, B. v. 16.09.2014,BGH, B. v. 16.09.2014,
2 StR 113/14 – 4/42 StR 113/14 – 4/4

● Der Geschädigte zeigte sich zunächst auch hiervon 
unbeeindruckt, weshalb der Angeklagte im Anschluss auch noch 
in dessen Bein schoss. Nunmehr hielt der Geschädigte inne und 
ließ das Gewehr sinken. Der Angeklagte nahm es ihm ab und 
entfernte sich. 

● Der Geschädigte verstarb an den Folgen des Rumpfschusses.



  

 


